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Durchbrechungen unb Aufbauten follen babei bei 3"?«'
griffnahme beï Sadhbecfung fertig fein. 2öenn öiefel nicht
o*r fjatt ift unb tro^bem bie Bebauung betreten wirb,
wie bal j. B. feljr otet bei boppeflagigen fßoppbächern
unb #oIi$ementbädjem nach Segung ber erften Sage
Dachpappe notwenbig wirb, fo mfiffen etwaige Befd)äbi>
flungtn feiten! bei Auftraggeber! getragen unb ber
Siefetfirma erfe^t werben.

12. Sie gefifteltung ter Ausmaße hat gemetnfam ju
etfolgen. ginbet ftch ber Auftraggeber ober beffen Ber»
treter auf Anfügen t)ie^u nic^t bereit, fo foH bal con
ber Sieferftrma ermittelte SDlafj all richtig gelten. @e»

•neffen werben bie abgemieteten glächen. Sinb bie Um
lantungen an ben Staufen aul ©anpappe gefertigt, fo
Werben fie mitgemeffen. Öffnungen unter 1 m* grof;
Werben nicht in Abzug gebracht ; Anfchlüffe an btefe unb
^ranbmauern, fowte SBafferleiften finir, foweit fte aul
Dadjpoppe Ijergeftettt finb, gefonbert ju bejahten. Bei
Nachträglich angebrachten Surchbredhungeu burdf) erfte
ober erfte unb zweite Sage börfen bie Öffnungen nicht
in Abzug gebraut werben. Bei Seerungen wirb bie

wirilicf) geteerte gläd^e, alfo auch bie Anfdfjlüffe unb
Umïantungen beregnet.

13. Sie Steferfirma hat bem Auftraggeber bie fertig»
fteKung ber Arbeit anzuzeigen unb ber Auftraggeber ift
oerpflid^tet, bie Abnahme ber fertiggeftellten Arbeiten
8 Sage fpäter ju bewirten, ©efdfjiefyt bie Abnahme irotj
Aufforberung nicht, fo gilt bie Sachbedfung für abge»

nommen. SBenn bie Anzeige ber gertigftellung unb bie

Abnahme aul irgenb welchem ©runbe cerfäumt wirb,
fo gilt bte SadEibeäung 4 SBodhen nach Bedijnunglftellung
oll abgenommen, faltl in biefer »fett feine Bemängelung
eintritt, £anbelt el ftch um mehrere ©ebäube, ift jebel
«injelne ©ebäube nach gertigfMung ber Sadhbecfung
abzunehmen unb abzurechnen, £at bte Steferfirma mit
bemfelben Bettrage noch anbere Arbeiten wie Afphaitie»
tmtgl», gfolierunglarbeiten übernommen, bereu Aulfüfp
rung jettltdh auletnanber liegt, fo ift jebe Arbeit für
fleh abzunehmen,

14. SBahrenb ber Arbeitlaulführung ftnb auf 23er»

langen Abfdfjlaglzahlungen bil zu 80 % ber gelieferten
Arbeiten, jebocE) nicht unter 300 granfen zu letften. Ser
Sleftbetrag ift 4 SGBodfjen nach gertigftellung ber Beba»

dhunglarbeiten In bar ohne Abzug zahl&ar.
15. ©rfüUunglort ift Sit* ber Siefetfirma.
16. gut bie gelieferten fBaterialien unb Arbeiten wirb

bte gefetjltche Haftpflicht übernommen, wenn fdhriftlidh
nidhtl anberel neretnbart ift. Sie Garantie umfafjt mäh»

'

tenb ihrer Sauer bte ïoftenlofe Beteiligung con Langeln
an ber con ber Steferfirma he^geftellten Sacharbeit, bie

nachwetlltch auf bie Berwenbung mangelhafter SJiateri»
alten ober auf unfachgemäfje Arbeitlaulführung zurücf»
zuführen finb. Ser Auftraggeber hat bie Biängel ber
Steferfirma fdhriftltdE) anzuzeigen unb für bie Befestigung
eine angemeffene grift zu ftcllen. Sie Unterhaltung ber
Sädher, bei fßappbädhern burch Anfiridhe, bei |>olzzement»
bächern burch ©rfah bei ©chüttunglmateriall, fäüt nicht
unter bie ©arantie, fonbem geht zu Saften bei Auftrag»
geberl. Bringt ber Auftraggeber bal Schüttunglmaterial
felbft auf bal .fjolzzementbadfj, fo haftet er für bie fach»
gemäfje Aufbringung belfelben unb etwaige BefdEjäbigung
ber Hotzsementbedung. SBünbllche Bereinbarungen finb
nur gültig, wenn fte -fdhriftlidh befiätigt werben.

.17. gür Schaben Infolge höh«rer'@ewalt wte geuer,
grofl, Sturm, Hagel, ©emitter, Krieg, fommt bte Stefer»
firma nidht auf.

18. Sie Haftpflicht erftreeft fidh nidht auf birefte ober
Inbirefte Schöben.

19. Ser Auftraggeber hat ben SCßetfaulführ unglfchein
(Üfiontagef^etn) ben Sachbecfern (2Berïarbeiter) bte Seiten
ber Atifunft unb Abmelbung ber Sadhbedter (ÏBerfarbeitet)
fowie bie SJiengen etwa übergebener übrig gebliebener
SDîaterialien unb ©eräte zu bescheinigen. SBenn ber Qu»
tritt zur BaufieKe nur an Stellen möglich ift, bie oon
Angeftsllten bei Auftraggeberl ober Bauherrn bewacht
werben, fo hat ber Auftraggeber bezm. Bauherr auf SCBunfdh
ber Sieferfirma bte tägliche Kontrolle über Ab» unb
3ugang ber Sadhbedter (ASerfarbeiter) zu übernehmen.

ÜMttellNNgSWCtC«.
Srfjroeizeriichc as«tfötmb»Att$fMtt«0 gütich 1918.

Um in biefer Aulfietlung tatsächlich ein ÄBohnen in ein»
fachen, gefunben Berljättniffen zu jetgen, werben aud)
©ärten mit einbezogen. Unb zwar werben ben Arbeiter»
Wohnungen tleine Buhgärten mtt einer Saube, ben SBittel»
ftanblwohnungen Haulgärten oorgelagert. Sie Anmel»
bungl» unb AulfteKerbeblngungen für ©artenfadjleute
finb foeben h^aulgegeben werben. Anmelbungltermln
15. gebruar. Sermtn zur ©tnfenbung oon fßlanffizzen,
bte ber gurp oorgelegt werben, 28. gebruar. Aulfunft
erteilt bie ©efchäftlfteöe bel Sdhweizerifdhen 2BerîbunbeS,
SHufeumfitafje 2, Qflridj.

K«»fi0ftt)eröetti»fe«iö Der Stabi görich. Programm
ber mechfelnben Aulfteflungen 1918. Bom 24, gebruar
bil 14. April: AulfMung con Arbeiten ber fünft»
gewerblichen Abteilung ber ©ewerbefcbule
Zürich. Allgemeine Klaffe (grethanbzetdhnen, ©eräte»
Zeichnen, Baturftublen, iDiobellteren, Schtiftenfchreiben);

t; ; G.Barrettflilzvaroifihrik
BHARj Kt. Zug (Schweiz).

SPE^IAlvFABRIK
für 5187

Karreten, Stielwaren
Fasshahnen
Haushaltungsartikel
Mähfaüenspuien
Halzwaren ailer Art

Wasserkraft 70 Pferde.

Export. Telepranrm-Adresse: Barrett Baar. Telephon 714.
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Durchbrechungen und Ausbauten sollen dabei bei Jnan-
griffnahme der Dachdeckung fertig sein. Wenn dieses nicht
der Fall ist und trotzdem die Bedachung betreten wird,
à das z. B. sehr viel bei doppellagigen Pappdächern
und Holzzementdächern nach Legung der ersten Lage
Dachpappe notwendig wird, so müssen etwaige Beschädi-

Aungen seitens des Auftraggebers getragen und der
Lieferfirma ersetzt werden.

12. Die Feststellung der Ausmaße hat gemeinsam zu
erfolgen. Findet sich der Auftraggeber oder dessen Ver-
treter auf Ansuchen htezu nicht bereit, so soll das von
der Lieferfirma ermittelte Maß als richtig gelten. Ge-
wessen werden die abgewickelten Flächen. Sind die Um
kantungen an den Traufen aus Dachpappe gefertigt, so

werden fie mitgemessen. Offnungen unter 1 m" groß
werden nicht in Abzug gebracht; Anschlüsse an diese und
Brandmauern, sowie Wasserleisten find, soweit sie aus
Dachpappe hergestellt sind, gesondert zu bezahlen. Bei
Nachträglich angebrachten Durchbrechungen durch erste
oder erste und zweite Lage dürfen die Öffnungen nicht
tu Abzug gebracht werden. Bet Leerungen wird die

wirklich geteerte Fläche, also auch die Anschlüsse und
Ilmkantungen berechnet.

13. Die Lieferfirma hat dem Auftraggeber die Fertig-
stellung der Arbeit anzuzeigen und der Auftraggeber ist

verpflichtet, die Abnahme der fertiggestellten Arbeiten
Tage später zu bewirken. Geschieht die Abnahme trotz

Aufforderung nicht, so gilt die Dachdeckung für abge-

nommen. Wenn die Anzeige der Fertigstellung und die

Abnahme aus irgend welchem Grunde versäumt wird,
so gilt die Dachdàng 4 Wochen nach Rechnungsstellung
als abgenommen, falls in dieser Zeit keine Bemängelung
eintritt. Handelt es sich um mehrere Gebäude, ist jedes
einzelne Gebäude nach Fertigstellung der Dachdeckung
abzunehmen und abzurechnen. Hat die Lieferfirma mit
demselben Vertrage noch andere Arbeiten wie Asphaltte-
rungs-, Jsolierungsarbeiten übernommen, deren Ausfüh-
rung zeitlich auseinander liegt, so ist jede Arbeit für
sich abzunehmen.

14. Während der Arbeitsausführung find auf Ver-
langen Abschlagszahlungen bis zu 80°/o der gelieferten
Arbeiten, jedoch nicht unter 300 Franken zu leisten. Der
Restbetrag ist 4 Wochen nach Fertigstellung der Beda-
chungsarbeiten in bar ohne Abzug zahlbar.

15. Erfüllungsort ist Sitz der Lieferfirma.
16. Für die gelieferten Materialien und Arbeiten wird

die gesetzliche Haftpflicht übernommen, wenn schriftlich
nichts anderes vereinbart ist. Die Garantie umfaßt wäkp

^

rend ihrer Dauer die kostenlose Beseitigung von Mängeln
an der von der Lieferfirma hergestellten Dacharbeit, die

nachweislich auf die Verwendung mangelhafter Materi-
alien oder auf unsachgemäße Arbeitsausführung zurück-
zuführen sind. Der Auftraggeber hat die Mängel der
Lieferfirma schriftlich anzuzeigen und für die Beseitigung
eine angemessene Frist zu stellen. Die Unterhaltung der
Dächer, bei Pappdächern durch Anstriche, bei Holzzement-
dächern durch Ersatz des Schüttungsmaterials, fällt nicht
unter die Garantie, sondern geht zu Lasten des Auftrag-
gebers. Bringt der Auftraggeber das Schüttungsmaterial
selbst auf das Holzzementdach, so haftet er für die fach-
gemäße Aufbringung desselben und etwaige Beschädigung
der Holzzementdeckung. Mündliche Vereinbarungen find
nur gültig, wenn sie schriftlich bestätigt werden.

.17. Für Schäden infolge höhererGewalt wie Feuer,
Frost, Sturm, Hagel, Gewitter, Krieg, kommt die Liefer-
firma nicht auf.

18. Die Haftpflicht erstreckt sich nicht auf direkte oder
indirekte Schäden.

19. Der Auftraggeber hat den Werkausführungsschein
(Montageschein) den Dachdeckern (Werkarbeiter) die Zeiten
der Ankunft und Abmeldung der Dachdecker (Werkarbeiter)
sowie die Mengen etwa übergebener übrig gebliebener
Materialien und Geräte zu bescheinigen. Wenn der Zu-
tritt zur Baustelle nur an Stellen möglich ist, die von
Angestellten des Auftraggebers oder Bauherrn bewacht
werden, so hat der Auftraggeber bezw. Bauherr auf Wunsch
der Lieferfirma die tägliche Kontrolle über Ab- und
Zugang der Dachdecker (Werkarbeiter) zu übernehmen.

Himtellungzmze«.
Schweizerische Wsrlbîmd-A«sstelln«g Zürich 1918.

Um in dieser Ausstellung tatsächlich ein Wohnen in ein-
fachen, gesunden Verhältnissen zu zeigen, werden auch
Gärten mit einbezogen. Und zwar werden den Arbeiter-
Wohnungen kleine Stutzgärten mit einer Laube, den Mittel-
standswohnungen Hausgärten vorgelagert. Die Anmel-
dungs- und Ausstellerbedingungen für Gartenfachleute
sind soeben herausgegeben worden. Anmeldungstermin
15. Februar. Termin zur Einsendung von Planskizzen,
die der Jury vorgelegt werden. 28. Februar. Auskunft
erteilt die Geschäftsstelle des Schweizerischen Werkbundes,
Museumstraße 2, Zürich.

K«»stg,werbem»se«m der Stadt Zürich. Programm
der wechselnden Ausstellungen 1918. Vom 24. Februar
bis 14. April: Ausstellung von Arbeiten der kunst-
gewerblichen Abteilung der Gewerbeschule
Zürich. Allgemeine Klasse (Freihandzeichnen. Geräte-
zeichnen, Naturstudien. Modellieren. Schriftenschreiben);

-----j" " à'-
U,- '
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Qachfchuten für graplfifehe Kunft, fût: SRetaßarbeiten, ®e<

îorationSmalerel, QnnenauSbau unb ©îicïen. Qn btefer
AuSfteßung werben jwel ooßfiänbig ausgeführte iRäume
gezeigt, bte nach ben Entwürfen bet Klaffe für Qnnem
auSbau (Setter: SB, Ktenjle) unb ber Klaffe für ®efo-
rationSmalerei (Sehtet : Vobmet) oon ber @täbiifdE)en
Sehrwerfftätte für Schreiner ausgeführt werben. — Vom
5. SJlai bis 23. ^Juni: luSftetlung beîoratioer
Sit al er ei en auS ben bebeittenbfien Kunfiepodfjen. 91b«

bilbungen auS Vibliotheîwerîen. ÜJloberne fchweiaetifche
®eïorationSmalerel, Drigtnalfïi^en. — Vom 28. Augufi
bis 22. (September: AuSfteßung non SB er?en au S»

länbifdher ffiljrenber Kunfigemerbler unb 9ïr<^i»
teîten.

Breimniaterial-ümorpng.
5B«iorfl»ng De$ Scm&eS mit ®orf, Qn Erwibermtg

auf bte feit einiger Seit in ber ißreffe ausgeübte Kriti!
teilt baS eibgenöffifdhe ®epartement beS Qnnern mit, baff
äße 3Jiafnabmen für eine mögltchfi intenftoe SorfauS*
beule getroffen werben. ES finb butd) baS genannte
®cpartement oerfchiebene Eclaffe oorberettet worben,
welche bte früheren Vefchlüffe unb Verfügungen erfe^en

unb bte Sdhweijerifdhe Sorfgenoffenfchaft reorganifietett
foflen. ®le Entwürfe für bie Veoifion beS VunbeSratS»
befdhïuffeS oom 24. Sltai unb ber Verfügungen oom
21. Quit 1917 werben In etner am 6. Qebruar in Vetn
ftattfinbenben Konferenz ben fantonalen Sorffommiffiotten
oorgelegt werben, ©obalb fie burdh bte VunbeSbehörbeti
befinitio angenommen fein werben, fann bte Schweijerifclje
®orfgenoffenfdhaft auf bicfer neuen Erunblage ihre wettere

Sätigtett entfalten pm SBohle ber Aflgemetnhett im Sinne
ber ihrer Errichtung pgrunbe gelegten QroedEbeftimmung.

Verfßß»«0 De3 fSjmetsrr. 23oW4»ittf<hctftaDepMte'
mettts betr. Die te ber gratis owtommeabe flohl«-
(Vom 28. Qanuar 1918.) 1. ®te Kohlenjentrale 31.=®'

in Vafel wirb ermächtigt, pr Erjtelung einer wirtfcfjafh
lldh richtigen Verteilung ber In bie «Schweis eingeführte«
Kohlen aßen fchweiprifchen ©üterftefien Reifungen über

bte SBeiterlettung ober Auslieferung oon eingelaufenen
ober tranfitterenben Kohlenfenbungen an anbere fpänbler
ober Verbraucher p geben, als für bte fie beftimmt finb.

2. ®tefe Verfügung tritt fofort in Kraft unb h^'
bte Verfügung beS fdhwetjerifdhen VoIfSwirtfdjjaftSbeparte'
ments oom 6. ©member 1917 betr. bte in ber Schwei}
anîommenbe Kohle auf,

•

• ; -V '

i-6. îattdqsarter

jVlascMaenfabritc

in Ollen
Telephon Nr. 2.21 — Telegramme: „Olma"
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Fachschulen für graphische Kunst, für Metallarbeiten, De-
korationsmalerei, Innenausbau und Sticken, In dieser
Ausstellung werden zwei vollständig ausgeführte Räume
gezeigt, die nach den Entwürfen der Klasse für Innen-
ausbau (Lehrer: W, Ktenzle) und der Klasse für Deko-
rationsmalerei (Lehrer: P, Bodmer) von der Städtischen
Lehrwerkstätte für Schreiner ausgeführt werden. — Vom
5. Mai bis 23. Juni: Ausstellung dekorativer
Malereien aus den bedeutendsten Kunstepochen. Ab-
bildungen aus Bibliothekwerken. Moderne schweizerische
Dekorationsmalerei, Originalskizzen. — Vom 28. August
bis 22. September: Ausstellung von Werken aus-
ländischer führender Kunftgewerbler und Archi-
tekten.

Lttimmâial-ìtmsMng.
V«rsorg«ng des Landes mit Tors. In Erwiderung

auf die seit einiger Zeit in der Presse ausgeübte Kritik
teilt das eidgenössische Departement des Innern mit, daß
alle Maßnahmen für eine möglichst intensive Torfaus-
beute getroffen werden. Es sind durch das genannte
Departement verschiedene Erlasse vorbereitet worden,
welche die früheren Beschlüsse und Verfügungen ersetzen

und die Schweizerische Torfgenossenschaft reorganisiere»
sollen. Die Entwürfe für die Revision des Bundesrats-
beschlusses vom 24. Mai und der Verfügungen vom

2l. Juli 1917 werden in einer am 6. Februar in Bern
stattfindenden Konferenz den kantonalen Torfkommissionen
vorgelegt werden. Sobald sie durch die Bundesbehörden
definitiv angenommen sein werden, kann die Schweizerische

Torsgenossenschaft auf dieser neuen Grundlage ihre wettere

Tätigkeit entfalten zum Wohle der Allgemeinheit im Sinne
der ihrer Errichtung zugrunde gelegten Zweckbestimmung.

VerfügR«g des schweizer. VolkSwirtschaftSdeparte-
mentS betr. die in der Schweiz a«komme«de Kohle.
(Vom 28. Januar 1918.) 1. Die Kohlenzentrale A.-G>
in Basel wirb ermächtigt, zur Erztelung einer wirtschaft-
lich richtigen Verteilung der in die Schweiz eingeführten
Kohlen allen schweizerischen Güterstellen Weisungen über

die Weiterleitung oder Auslieferung von eingelaufenen
oder transttierenden Kohlensendungen an andere Händler
oder Verbraucher zu geben, als für die sie bestimmt sind.

2. Diese Verfügung tritt sofort in Kraft und hebt

die Verfügung des schweizerischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments vom 6. Dezember 1917 betr. die in der Schweiz
ankommende Kohle auf.

-
'

A.-K. luchurttt
AîzzààM

m îM«n
Tolepdon kir. 2.2l — 'télégramme:

1

»à« UM».
»»lààitiiiigîi-

suàa
N«?àKZà!l grâ unâ

irà »«K»«!«.!« ZlWààuck

ìi)00>

- - - 7

LirizriSNS tlövksts />u8^siobnung
- — gern 1914 —


	Ausstellungswesen

